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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.07.1998

Norm

GBG §104 Abs3

Rechtssatz

Im Fall der Anmerkung des Berichtigungsverfahrens nach § 104 Abs 3 GBG stehen entsprechend den mit der

Anmerkung der Löschungsklage verbundenen Wirkungen (vgl SZ 60/237) auch solche Rechte der Berichtigung nicht

entgegen (§ 104 Abs 3 vorletzter Satz GBG), die zwar im Rang der Anmerkung des Berichtigungsverfahrens vorgehen,

aber erst nach diesem Zeitpunkt erworben wurden.
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